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Verwaltungsausschuss 11.11.2014 zum Beschluss 

 

Widmung einer Stadtstraße – Moorhauser Weg 

 
Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Gem. § 6 des Niedersächsischen Straßengesetzes vom 24. September 1980 (Nds. 
GVBl., S. 359) in der zurzeit gültigen Fassung wird die nachfolgend beschriebene 
Straße, die bereits am 01.11.1983 als Stadtstraße übernommen und für den 
öffentlichen Verkehr gewidmet wurde, zum Teil entwidmet bzw. als Stadtstraße 
übernommen und neu gewidmet: 
 
Stadtstraße Nr. 17 „Moorhauser Weg“ 
 
Entwidmung der Straßenfläche (im anl. Lageplan rot markiert): 
Anfangspunkt: 
In Höhe des Gebäudes Haus-Nr. 18 sowie der neuen Weiterführung des Moorhauser 
Weges, Flur 18, Flurstück 116/8, sowie Flur 17, Flurstück 84/45, alles Gemarkung 
Schortens 
Endpunkt: 
In Höhe des Gebäudes Haus-Nr. 40 sowie der neuen Weiterführung des Moorhauser 
Weges, Flur 18, Flurstück 116/1, sowie Flur 17, Flurstück 397/100, alles Gemarkung 
Schortens 
 
Neuwidmung der Straßenfläche (im anl. Lageplan grün markiert): 
Anfangspunkt: 
Gewidmete Stadtstraße Nr. 17 „Moorhauser Weg“ in Höhe der zu entwidmenden 
Straßenfläche (rot markiert), Gemarkung Schortens, Flur 17, Flurstücke 396/101 und 
84/45 
Endpunkt: 
Auftreffend auf die als Außenbereichsstraße gewidmete Straße Nr. 17 „Moorhauser 
Weg“ in Höhe des Gebäudes Haus-Nr. 40, Gemarkung Schortens, Flur 18, Flurstück 
116/1 
 
 



Begründung: 
Durch den Bau der B 210 neu wurde auch die Straßenführung des Moorhauser 
Weges geändert, so dass die Entwidmung einer Teilfläche sowie die Neuwidmung 
des Neubaus erforderlich werden. 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Lageplan Moorhauser Weg 
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